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OKK- Informationen

Der Betriebsstoffdienst
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1. Die Bedeutung der Betriebsstoffe für
die Armee

Neben den übrigen Versorgungsgütern, wie Ver-

pfiegung, Munition, Material usw., haben sicher
auch die Betriebsstoffe (Treibstoffe, Schmier-
und Betriebsmittel) eine grosse und kampfent-
scheidende Bedeutung. Zahlreich sind die Fahr-

zeuge, Flugzeuge, Aggregate, Waffen, Maschi-
nen und Einrichtungen, die auf Betriebsstoffe
angewiesen sind.

Es ist deshalb ein wichtiger Auftrag im Rahmen
der Erhaltung der ständigen Verteidigungsbe-
reitschaft, schon in Friedenszeiten die notwen-
digen Reserven sicherzustellen und die Versor-

gung der Armee durch Schaffung einer lei-
stungsfähigen, ausgewogenen und aufdie opera-
tiven und taktischen Bedürfnisse abgestimmte
Versorgungsorganisation zu gewährleisten.
Ähnlich wie bei der Versorgung mit anderen
Gütern (Lebensmittel, Wasser, Munition) sind
auch bei der Betriebsstoffversorgung eine Reihe

von Gegebenheiten, welche die allgemeine Pia-

nung, Befehlsgebung und Ausfuhrung beein-
Bussen, zu berücksichtigen.
Es sind dies unter anderem:

— unsere totale Abhängigkeit vom Ausland in
bezug auf die Beschaffung der Betriebsstoffe

— die Abhängigkeit einer ausreichenden Reser-

vehaltung von der Art und Menge sowie vom
Standort des zur Verfügung stehenden Tank-
raumes

— Die Abhängigkeit des Tankraumes, der Um-
schlagplätze und der Transporteinrichtungen
von den Bedürfnissen des Umweltschutzes
und des Gewässerschutzes

— die Abhängigkeit der Lagerfähigkeit der Be-
triebsstoffe von den Lagerbedingungen

— die Abhängigkeit der Verschiebung von
Treibstoffreserven von speziellen Transport-
fahrzeugen und dem Zustand des Bahn- und
Strassennetzes

— die Abhängigkeit des Treibstoffumschiages
von einer Energiequelle (meistens elektri-
scher Strom)

— die Abhängigkeit der Sicherheitsmassnah-
men beim Umgang mit Betriebsstoffen von
der Art und den Eigenschaften der Produkte

— die Abhängigkeit der Versorgung von den Be-

dürfnissen und Forderungen des Verbrau-
chers und anderes mehr.

Diese totale Abhängigkeit zwang die Zuständi-
gen schon recht früh zu Massnahmen:

Schon im Jahr 1921 beschloss der Bundesrat auf
Vorschlag des EMD, im Hinblick auf die zuneh-
mende Bedeutung der Motorentreibstoffe für
die Landes- und Armeeversorgung die Eröff-
nung und den Unterhalt einer Kriegsreserve an
Treibstoffen in bundeseigenen Tankanlagen von
total 4'000 Tonnen. Die Ausführung dieser Auf-
gäbe wurde dem Oberkriegskommissariat über-
tragen. So wurden in der Zeit von 1921 bis 1939

sieben neue Tankanlagen erstellt und ausser-
dem eine bestehende Privatanlage käuflich er-
worben, so dass die Armee bei Ausbruch des

Zweiten Weltkrieges über eigenen Tankraum für
die Einlagerung von knapp 5'000 Tonnen verfüg-
te.

Die vorstehend kurz skizzierte Entwicklung des

Lagerhaltungsumfanges führte dazu, dass die
Reserven für die Versorgung der Armee mit
Treibstoffen bei Kriegsausbruch völlig ungenü-
gend waren. Die Armee war während derganzen
Dauer des Aktivdienstes zu schärfsten Ver-

brauchseinschränkungen gezwungen.

Auf Grund günstiger Umstände hatte das Ober-
kriegskommissariat allen Schwierigkeiten zum
Trotz die Möglichkeit, Tankanlagen zu erstellen,
den damit neu geschaffenen Tankraum aufzufül-
ten und unter Beizug von Ersatztreibstoffen die
Versorgung der Armee über die ganze Kriegs-
dauer sicherzustellen.

Die während des Aktivdienstes gemachten Er-
fahrungen führten zu der Erkenntnis, dass bei
künftigen kriegerischen Auseinandersetzungen,
in welche unser Land ebenfalls verwickelt wer-
den könnte, eine glaubwürdige Verteidigungs-
bereitschaft nur möglich ist, wenn die Armee
über ausreichende Reserven an Betriebsstoffen
verfügt.

Der fortschreitenden Motorisierung der Armee
wurde durch die Realisierung weiterer Tankan-
lagen und die Zusammenarbeit mit der wirt-
schaftlichen Landesversorgung und der Wirt-
schaft laufend Rechnung getragen, so dass die
heutige Betriebsstoff-Versorgung der Armee
den Anforderungen einer ständigen Verteidi-
gungsbereitschaft genügen.

2. Die Organisation der Betriebsstoffversorgung
beim Bund

Die gesamte Leistung des Betriebsstoffwesens
beim Bund (inkl. Armee), umfassend die Be-
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triebsstoffversorgung der Armee und des Bun-
des in Friedenszeiten sowie die Sicherstellung
der Kriegsreserven und der notwendigen Infra-
struktur, geschieht durch das OKK. Dazu gehö-
ren folgende Aufgabenbereiche:
— Beschaffung und Bewirtschaftung der Be-

triebsstoffe
— Sicherstellung der Reservehaltung an Be-

triebsstoffen Für den Kriegs- und Neutralitäts-
schutzfall

- Koordination, Planung, Betrieb und Unter-
halt von Bauten und Einrichtungen

Mit den damit verbundenen umfangreichen
Aufgaben sind insbesondere die nachfolgenden
Dienststellen des OKK beauftragt (Kästchen
grau unterlegt):

Sekretariat
M. Menegoni

Zentrale Dienste (ZD)
P. Bürki

Oberkriegskommissär
E. Gollut

Stv Direktor

Personal und Finanzen
J. L. Zimmermann

Abteilung
Kommissariat (Kom)
S. Jeitziner

Sektion
Bau und Technik
(BT) H.R. Streit

Sektion
Rechnungswesen
(R) A. Bähler

Abteilung *)
Munition (Mun)
R. Burri

Sektion Stabsstelle
Verpflegung (V) - AVM - Planung Munition
H.R. Juni A. Rickenbacher

Sektion Sektion
Betriebsstoffe (B) - BVA - Munition (M)
F. Löhnert K. Bandi

M + DT
P. Liebi

•) in Personal-
union

Instruktionschef
Vsg Trp und Mun D

(IC) F. Jäggi

Sektion Ausbil-
Person«dung + Personal

les de- "
(APT)
les der Truppi

P. Creux

Instruktoren

Schulen und
Kurse Vsg Trp +
Mun 0 (S + K)

Es obliegen der Se/cf/o« fle/riete/o/F«?:

- Beschaffung und Bewirtschaftung von Treib-
Stoffen, Schmier- und Betriebsmitteln, Basis-

Produkten und Zusätzen sowie von Heizöl für
die Pflichtlager der Armee und der Bundes-
Verwaltung nach eigenen Armeespezifikatio-
nen

— Beschaffung des technischen Tankanlagema-
terials

- Herstellung von Schmier- und Betriebsmit-
teln nach eigenen Rezepturen

— Überwachung der strengen Qualitätsanforde-
rungen an die zu beschaffenden Produkte und
laufende Anpassung der Armeequalitätsnor-
men in enger Zusammenarbeit mit der Eidg.
Materialprüfungs- und Versuchsanstalt in Dü-
bendorf (EMPA).

- Termingerechter Umsatz der Betriebsstoffre-
serven

— Überwachung der gesetzmässigen Verwen-
dung der zollfrei beschafften Treibstoffen

- Versorgung der Armee und der Bundesver-
waltung sowie von PTT und SBB (teilweise)
mit Betriebsstoffen

- Versorgung der Bundesverwaltung mit flüssi-

gen (Heizöl), gasförmigen (Erdgas) und festen
(Kohle, Holzschnitzel) Brennstoffen

— Bearbeiten technischer und militärischer
Reglemente und Vorschriften und Erlass von
Weisungen Für den Betriebsstoffdienst bei
den Truppen und den Vsg Formationen

Der SWcf/'o/i ßau 7ec7iw7c:

— Planung und Realisierung von Bauten Für die
Versorgung der Armee, die Bundesverwal-
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tung und teilweise der PTT und SBB mit Be-
triebsstoffen

— Bearbeitung technischer Vorschriften und
Weisungen für EMD-Tankanlagen sowie mili-
tärischer Reglemente für Betriebsstoff-For-
mationen

— Überwachung des Betriebes und das Unter-
halten der EMD-Tankanlagen sowie der für
die Treibstoffversorgung notwendigen Spe-
zialfahrzeuge

— Koordinationsstelle für den Umweltschutz
der EMD-Betriebsstoff- und Heizölanlagen

— Durchführung der zivilen Ausbildungskurse
für Tankwarte, Kreiskontrolleure, Tankwa-
genfahrer, Schmiertraktorfahrer sowie weitere
Spezialisten

Der SWct/cw Rec/mi/rtg.yweye« u.a.:

— Antragsstellung betreffend jährlicher Treib-
Stoffkontingente und Kontrolle des Treibstoff-
Verbrauches der Schulen und Kurse der Ar-
mee

Dem //w/rufo/onir/ie/ DAX obliegt:

— Ausbildung im Betriebsstoffdienst in Schulen
und Kursen der Vsg Trp (Vsg Trp RS, Four S,

Offiziersschulen, Kurse Spezialisten Betrst D

usw.) sowie bei der Truppe

Der .SV/c/7oa! /fws/ü/r/u/ig i/nr/ /Vr.ym/e//e.v r/er

Truppe u.a.:

— Bearbeitung der personellen Angelegenhei-
ten der Betriebsstoff-Einheiten

Neben diesen Stellen besteht unter dem Vorsitz
des Oberkriegskommissärs die Kommission für
Betriebsstoffe, in welcher die GRD, KMV,
DAMP, EMPA, PTT vertreten sind. Diese gilt als

beratende Kommission und tagt 2—3 mal pro
Jahr.

3. Umweltschutz

3./. /I//.grwUrie.v

Mit der Annahme des Verfassungsartikels 24

septies BV im Jahre 1971 erhielt der Bund den
Auftrag, Vorschriften zum Schutze des Men-
sehen und seiner natürlichen Umwelt gegen
schädliche oder lästige Einwirkungen zu erlas-

sen. Dieser Verfassungsauftrag wurde mit dem
Erlass des Umweltschutzgesetzes vom 7. Okto-
ber 1983 konkretisiert.

Einzelne Gesetze legten schon vorher eine aus-
drückliche Kompetenz zum Schutz des Men-

sehen oder Teilbereiche seiner Umwelt gegen:
schädliche Einwirkungen fest, wie zum Beispiel:

— der älteste für den Umweltschutz bedeutsame
Erlass ist das Eidg. Forstpolizeigesetz aus dem
Jahre 1902, das u.a. die Erhaltung des Wald-
areals der Schweiz bezweckt. Da nahezu ein
Viertel der Oberfläche unseres Landes mit
Wald bedeckt ist, trägt dieses Gesetz mass-
geblich zur Erhaltung der natürlichen Um-
weit bei.

— das Gewässerschutzgesetz aus dem Jahre
1971, wo ein weiterer wichtiger Teilbereich
des Umweltschutzes, der gütemässige Schutz
der Gewässer, geregelt ist.

AufGrund dieser Gesetze wurden vom Bundes-
rat verschiedene Verordnungen, die Detailrege-
lungen enthalten, in Kraft gesetzt.

Die Umweltschutz-Gesetzgebung gilt auch für
die Instanzen des Bundes und der Armee und
verlangt von diesen Stellen die Durchführung
manchmal nicht einfacher Massnahmen.

3.2. Gewü.y.ycr.yt/jiPz

Auf Grund des Gewässerschutzgesetzes muss-
ten sämtliche Treibstoff- und Heizöltankanla-
gen, Tankstellen, Schmier- und Betreibsmittel-
lager, die vor dem 1. Juli 1972 gebaut wurden, an
die neuen Vorschriften angepasst werden. Die
Aufwendungen für die Sanierungsarbeiten des

Eidg. Militärdepartementes (EMD) betrugen
bis heute mehr als 200 Mio. Franken. Diese
Summe belastete das EMD-Budget, ohne die ei-

gentliche Wehrbereitschaft zu erhöhen. Wurden
bis heute vor allem für den Schutz der Gewässer

gegen Verunreinigung, im Interesse der Sicher-
Stellung der Trink- und Brauchwasserversor-

gung, grosse Investitionen getätigt, so werden in
Zukunft grosse Summen für die Reduzierung
der Luftverunreinigung aufgewendet werden
müssen.

3.3. GVr.srüc/^(7/in/flg

Als eine der künftigen Massnahmen ist eine Re-

duzierung der Kohlenwasserstoff-Emissionen
bei Tankstellen und Bezindepots vorgesehen.

1. Es soll einerseits das beim Auffüllen der Ben-
zin-Lagertanks entweichende Benzin-Luftge-
misch in den Tankwagen zurückgeführt wer-
den; um diese Dämpfe zurücknehmen zu
können, müssen neue Tankwagen beschafft
werden.
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2. Andererseits müssen die Benzin-Tanksäulen
mit einem zweiten Schlauch (einer Art Gum-
mibalg) versehen werden, damit die beim
Auftanken der Fahrzeuge austretenden Ben-
zindämpfe in den Lagertank zurückgeführt
werden können. Dies bedingt auch die Verle-
gung zusätzlicher Gasrückfuhrleitungen von
der Tanksäule zum Lagertank.

3. Als drittes müssen die Benzindepots, ab wel-
chen die Tankstellen beliefert werden, um das

Rückführungssystem zu schliessen, mit Gas-
Rückgewinnungsanlagen ausgerüstet werden.

Die Gesamtkosten für diese erforderlichen bau-
liehen Massnahmen zur Reduzierung der Koh-
lenwasserstoff-Emissionen werden rund 50 Mio.
Franken betragen.

Vorher

Benzindepot

Tankstelle

©
fewtouSst .v*| —\

Vùô •ÖO

Nachher

TV <j//rge.se/z

Auf Grund des im Jahre 1972 in Kraft getretenen
Giftgesetzes wurden verschiedene Betriebsstof-
fe, auf Grund der damals zur Verfügung stehen-
den Beurteilung der Gefährlichkeit gemäss dem
sog. DL 50-Wert (tödliche Dosis im Rattentest),
in die entsprechenden Giftklassen eingeteilt.
Ziel war, Leben und Gesundheit von Mensch
und Tier zu schützen und den Verkehr mit gifti-
gen und die Umwelt belastenden Stoffen einzu-
schränken. Die Giftklassierung und Aufnahme
in die Giftliste erfolgte auf Grund ihrer Gefahr-
lichkeit, wobei die Giftklasse 1 dem höchsten,
die Giftklasse 5 bzw. 5S dem niedrigsten Gefähr-
üchkeitsgrad entspricht.

Für die Produkte im Truppennachschub gelten
gemäss Entscheid des Generalstabschefs die
gleichen Vorschriften wie für zivile Publikums-
Produkte.

Die Behälter, Flarassen und Fässer wurden mit
den entsprechenden farbigen Giftstreifen und
den nötigen Warnaufschriften versehen, um
dem Gesetz Rechnung zu tragen.

Neue Überprüfungen und Koordination mit in-
ternationalen Giftklassierungen ermöglichten
Anfing der 80er Jahre eine Neuklassierung ver-
schiedener Produkte. Betriebsstoffe, die von der
Giftklassierung befreit werden konnten:
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Betriebsstoffe, die weiterhin in Giftklassen eingeteilt sind:

Produkt Giftklasst
bisher

;n
neu

BAGT Nr. Warnaufschrift

Alketon 5 S frei 51708 Nicht einnehmen
Feuergefährlich

Bremsflüssigkeit 5 S frei 51710 Nicht einnehmen
Augenkontakt vermeiden

Brennsprit 5 S frei 31450 Nicht einnehmen
Feuergefährlich

Sicherheitsreiniger 5 S frei 63218 Nicht einnehmen
Dämpfe nicht einatmen

Produkt Giftklasse BAGT Nr. Warnaufschrift

Anlasstreibstoff 5 51709 Nicht einnehmen
Dämpfe nicht einatmen
Nur bei guter Belüftung
verwenden

Frostschutz-Konzentrat 4 51711 Nicht einnehmen

Leuchtpetrol 5 46501 Nicht einnehmen
Dämpfe nicht einatmen
Feuergefährlich

3.4. / /Veue r/er 77e /7) .v to//k<7 «A ter

Anlässlich der Einführung des bleifreien Ben-
zins wiederholte das Bundesamt für Gesund-
heitswesen (BAG) mit Nachdruck die Forde-

rung, dass die Treibstoffkanister besser, das

heisst vorschriftsgemäss, zu bezeichnen seien.

Um den Treibstoffkanister weiterhin polyvalant,
also wahlweise für sämtliche Treibstoffe einset-

Vorderseite

BN Benzin normal
linke Hälfte: schwarze Buchstaben auf rotem
Grund

zen zu können, wurde folgende Lösung reali-
siert:

2 Produkte-Bezeichnungsschilder in gleicher
Grösse wie vorher (gleiche Schilderhalterung)
aber mit Abkürzungen der Produktebezeich-
nungen sowie Gefahrensymbole.

Rückseite

D Dieseltreibstoff
linke Hälfte: weisse Buchstaben auf schwarzem
Grund
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rechte Hälfte: schwarze Gefahrenzeichen auf
gelbem Grund (Brandbombe + Totenkopf)

BS Benzin super
linke Hälfte: weisse Buchstaben auf rotem
Grund
rechte Hälfte: schwarze Gefahrenzeichen auf
gelbem Grund (Brandbombe + Totenkopf)

rechte Hälfte: schwarzes Gefahrenzeichen auf
gelbem Grund (Flamme)

P Petrol
linke Hälfte: schwarzer Buchstabe auf gelbem
Grund
rechte Hälfte: schwarzes Gefahrenzeichen auf
gelbem Grund (Flamme)

Vorderseite Rückseite

B Benzin bleifrei
linke Hälfte : schwarzer Buchstabe auf grünem
Grund
rechte Hälfte: schwarzes Gefahrenzeichen auf
gelbem Grund (Brandbombe)

Zusatzkleber mit Erläuterungen

OKK Ü CCG
Bieibenzin normal

BN Essence normale au blomb
Benzina normale eon piornbo

Benzin bleifrei
0 Essence sans plomb

Benzina sunza piombo

Bleibenzin super
ßjj Essence super au plomb

Benzina super con piombo

Dieseltreibstoff

y Carburant Diesel
Carburante Diesel

Petrol
p Pétrole

Petroiio îoj an/

schwarze Schrift auf rotem Grund

schwarze Schrift auf grünem Grund

weisse Schrift auf rotem Grund

weisse Schrift auf schwarzem Grund

schwarze Schrift auf gelbem Grund
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J.J /sV/teo/gung

J.J./. ,Sour/m//j/«7/e

Mit dem Inkraftreten der Verordnung über den
Verkehr mit So«r/era6/ä7/e« fKKS) am 1.4.87
wurden die Abgabe, der Transport sowie die An-
nähme von Sonderabfällen geregelt.

Die Verordnung gilt fur alle Betriebe, d.h. öf-
fentliche und private Unternehmungen und Ge-
schäfte.

Zu Ihrer Orientierung geben wir Ihnen die wich-
tigsten Bestimmungen dieser Verordnung be-
kannt:

- IK/.v At 5W//7era/>/ö//?

Allgemein werden unter Sonderabfall jene
Abfälle verstanden, die aufgrund ihrer physi-
kaiischen oder chemischen Eigenschaften
nicht zusammen mit dem Siedlungsabfall ent-
sorgt werden können.

- ff/'e /e5fgesfe//f wezr/e/i, o/> e.î 5/C/7 u/n

m/e« .S'oAir/erai/h// //aur/e/t?

Die im Anhang der WS aufgeführten Sonder-
abfülle gelten als solche und sind dementspre-
chend zu behandeln.

Bei den durch das OKK beschafften Betriebs-
Stoffen sind als Sonderabfalle zu betrachten:

252

WS Code 1240 Frostschutzgemisch
gebraucht

WS Code 1480 Mineralölgemisch (Altöl,
Getriebeöl)
Hydrauliköl sowie Inhalt der
roten Kanister von der Trup-
pe

WS Code 1440 Bremsflüssigkeit
WS Code 1472 Ölabscheider- und Benzin;

abscheiderabfälle
Tankreinigungs- und Öl-
schlämme

- 147/5 mu/y/ öenöf/gf, u/n So//r/m//>/ä7/e zw

e«/50/ge//?

Dem OKK werden Begleitschreiben mit der

entsprechenden Betriebsnummer durch das

BUS (Bundesamt für Umweltschutz) auf An-
frage abgegeben.

Mit jedem Produkt, das unter Sonderabfälle
fällt, muss die Entsorgerstelle bzw. dem Emp-
fänger oder Transporteur ein ausgefüllter Be-

gleitschein abgegeben werden.

- 14éw /cd/i//<?// 5onr/era/!/ä7/e zur £rt/50/gu/ig
vve/r/tvi 7

Sonderabfälle dürfen nur an solche Empfän-
ger abgegeben werden, welche zu deren Ent-
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gegennahme berechtigt lind bereit sind und
auch über die entsprechende Transportbewil-
ligung gemäss WS verfügen.

- so// Äimme/« r/er So«r/eraö/ü7/e

vorgegorigr// wm/e«?

Sonderabfälle sind möglichst getrennt zu
sammeln. Vermischungen mit Chlor- und Ni-
trit-haltigen Produkten sollen vermieden wer-
den, um Entsorgungskosten nicht unnötig zu
erhöhen. Die Entsorgungsfirma gibt Aus-
kunft über zulässige Vermischungen.

- Z?eze/77i««ng r/ez 6'eß/>;r/e

Gebinde sind gemäss WS-Vorschrift zum
Transport folgendermassen zu beschriften:

Aufschrift: Sonderabfälle mit zugehöriger
Begleitschein-Nr.

- f£ranrwort//cMe/7 /ür r//e Ourc/i/ü/inrng r/er
EES' ur/<7 /( usßufl//ss/e//e

Die Ausführungsbestimmungen unterliegen
der Hoheit der Kantone. Auskunftsstelle ist
das jeweilige Sekretariat.

Diese Bestimmungen gelten für die Betrst Be-

triebe des OKK, jedoch nicht für die Truppe.

J.5.2 ßn/sozguflg 6(7 r/er Thvppe

Die Entsorgung von Betriebsstoffen bei der
Truppe ist mit der HTAirrig/wrr//e £>//sorg»«gvo/i
zf/fo/eri vom t. I. 87 im Regl. 60.4 BEFO, Ziffer
164 bis (Nachtrag 1 vom 1. 7. 87) 60.11, geregelt.

Folgende Produkte können durch die Truppe in
einem zugeteilten rot gefärbten Altöl-Kanister
gesammelt werden:

— Motorenöle
— Getriebeöle

- Hydrauliköle
— MG- und Geschützöle
— Waffenreinigungsöle
Die Entsorgung der Kanister kann bei Zeughäu-
sern, Armeemotorfahrzeugparks, Betriebsstoff-
Versorgungsanlagen sowie anderen militäri-
sehen Stellen erfolgen.

7.6. So/g/o/r r/er /ruppe
Der grosse Einsatz unserer Instanzen und die
grossen Aufwendungen zugunsten des Umwelt-
Schutzes haben jedoch nur dann einen Sinn,
wenn jeder einzelne Angehörige der Armee mit-
hilft und Sorge trägt beim Umgang mit Betriebs-
Stoffen, Schmier- und Betriebsmitteln. In den
«Weisungen des Oberkriegskommissärs über

den Betriebsstoffdienst» sind die wichtigsten
Verhaltensmassnahmen aufgeführt, bei deren
Beachtung die Gefahren beim Umgang mit die-
sen Stoffen wesentlich reduziert werden kön-
nen. Wir bitten die Truppe, sich ständig an diese
Vorschriften zu halten.

4. Beschaffung und Bewirtschaftung

Die Beschaffung der Betriebsstoffe und Gebin-
de erfolgt auf Grund sorgfältiger Bedarfsberech-

nungen. Diese basieren auf dem Umfang der
Vorratshaltung für die Armee und auf durch-
schnittlichen Verbrauchszahlen früherer Jahre,
wobei jedoch auch Um- und Neubauten sowie
die Aufhebung von Lagern entsprechend be-

rücksichtigt werden müssen.

Massgebende Vorschriften für die Beschaffung
sind:

— die Verordnung über das Einkaufswesen vom
8. 12. 75, Stand 1. 1. 86

— die Verordnung über das Einkaufswesen im
Eidg. Militärdepartement

— das Einkaufsstellenverzeichnis für die Bun-
desverwaltung vom 15. 7. 74, rev. 1. 1. 78

4./. fiesc/iq/Tirngsorteo

Es werden folgende Beschaffüngsarten unter-
schieden:

7>'U6,yrp//c

Den Beschaffungen gehen am Anfang eines je-
den Monats Prcisverhandlungen voraus. Diese
werden im Rahmen der sog. OKK/CARBURA-
Kommission durchgeführt. Diese Kommission
setzt sich zusammen aus einigen wichtigen Im-
porteuren und Vertretern des OKK. Die CAR-
BURA (Schweiz. Zentralstelle für die Einfuhr
flüssiger Treibstoffe) stellt die notwendigen
Dienstleistungen zur Verfügung. Die Preise wer-
den jeweils für einen Monat festgelegt.

Sämtliche erdölimportierenden Lieferanten
können sich im Rahmen ihrer privaten Einfuhr-
mengen an den Lieferungen der Armee beteili-
gen. Die Zuteilung erfolgt durch die CARBU-
RA.

Die Anlieferungen erfolgen ab Ausland- oder
Inlandraffinerien oder aus Zollfreilagern.

SV/im/er- und ßefneß.YW/Vze/. ///YWf.yro//e i/ric/

Die Beschaffung der Schmier- und Betriebsmit-
tel — darunter fallen Fertigprodukte, Basispro-
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dukte und Additive für die Fabrikation in OKK- freien Wettbewerb. Für die Auswahl der Liefe-

eigenen Betriebsstoffversorgungsanlagen (BVA) ranten sind in der Regel zwei Kriterien, Qualität

—, der Brennstoffe und der Gebinde erfolgt im und Preis, vorrangig.

OKK-eigene Fass-Reinigungsanlage der BVA
Münchenbuchsee

4. 2. tor«/b/r/en//)ge/i

4.2./ 7>e/Z).sro//<?/«> /ü/irzei/gc

Die armeespezifischen Anforderungen an die
Treibstoffe sind in den Armeespezifikationen
enthalten.

Im zivilen Bereich wird bei den Treibstoffen un-
terschieden zwischen Sommerqualität und Win-
terqualität. Da der zeitliche Zusatz der in Lager
gelegten Treibstoffe bei der Armee nicht gezielt
erfolgen kann, wird ganzjährig immer die glei-
che anspruchsvolle Qualität beschafft, und zwar
diejenige, die weder im Sommer noch im Winter
Störungen verursachen könnte,

z. B.

Benzin bleifrei entsprechen wegen der
Bleibenzin super Flüchtigkeit der
(Bleibenzin normal) Sommerqualität
Dieseltreibstoff entspricht einer verbesser-

ten Winterqualität (Ein-
satzbereich bis -18" C)

Die hauptsächlichen Abweichungen gegenüber
Treibstoffen im zivilen Bereich sind:

— bessere Kältefestigkeit bei Dieseltreibstoffen

— gute Lagerfähigkeit bzw. gute Alterungsbe-
ständigkeit (gilt für die Treibstoffe)

— geringere Flüchtigkeit bei den Benzinen
(Sommerqualität)

— Limitierung der ungesättigten Verbindungen
(Olefine) bei Benzin bleifrei wegen dem Ein-
satz in BVG-Brenner und Lampen

— Begrenzung des Alkoholzusatzes wegen La-

gerhaltung

Um Versorgungsengpässe zu vermeiden, wird
versucht, möglichst wenig von den zivilen Spezi-
fikationen abzuweichen.

Die Einführung des unverbleiten Benzins für
die Katalysatorfahrzeuge in Europa brachte
auch für die Armee logistische Umstellungen
bei den Treibstoffen.

Mit dem Benzin bleifrci wurde das Reinbenzin
ersetzt, so dass die gleiche Anzahl Treibstoffe
beibehalten werden konnte.

Die Verwendung des Benzin bleifrei anstelle des

Reinbenzin verlangte aber die Zustimmung des

Bundesamtes für Gesundheitswesen, um den
Einsatz für Leucht- und Heizzwecke in Benzin-
vergaser-Lampen und -Brennern zu ermögli-
chen.

4.2.2

Die Flugtreibstoffe unterliegen generell den in-
ternationalen Spezifikationen und müssen weit-
gehend von der Armee übernommen werden,
um nicht Beschaffungsschwierigkeiten zu be-
kommen. Aus logistischen Gründen wird so-
wohl für die Verwendung als Flugpetrol und
Leuchtpetrol nur eine Qualität beschafft.

4.2 /toerve/ifl/r««#

4.2./ t/m/ang

Die Vorratshaltung der Armee an Treibstoffen
für die vermutliche Dauer eines Kriegs- und
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Neutralitätsschutzdienstes sowie Ausbildungs-
reserven an Flugpetrol hat der Generalstabschef
in seinen Vorschriften für die Bemessung, Ver-

teilung und Bereitschaft der Reserven des OKK
vom 1. 5. 82 festgelegt.

Der Bedarf an Treibstoffen, Schmier- und Be-

triebsmitteln (inkl. Waffenschmiermittel) wird
aufgrund der durch den Unterstabschef Logistik
in Zusammenarbeit mit den zuständigen Beniit-
zern festgelegten Beanspruchungen bzw. Ein-
satzdauer von Fahrzeugen, Flugzeugen, Aggre-
gaten, Geräten, Material, Waffen und Geschlit-
zen und deren Verbrauch an Betriebsstoff ermit-
telt. Diese Angaben werden seit kurzem durch
die EDV-Lösung LOBEV (Ixigistische Bernes-

sung und Verteilung der Reserven) geliefert.
Dies gestattet, bei Truppenordnungs-Revisio-
nen die neuesten Reservebedürfnisse rasch zu
erfahren und entsprechend zu reagieren. Zudem
erlauben die detaillierten Bedürfnisangaben ei-
ner weiteren Anforderung der oben erwähnten
Vorschriften teilweise zu entsprechen, nämlich
dass die Reserven so auf die Basisversorgungs-
räume zu verteilen seien, dass eine grösstmögli-
ehe Vsg-Autonomie auf Stufe Vsg Rgt erreicht
werde, damit auf Produkteverlagerungen vor
oder nach einer KMob möglichst verzichtet wer-
den kann — das notwendige Lagerangebot vor-
ausgesetzt. Die Reservehaltung der Treibstoffe
der Armee für den Ernstfall kann durch arme-
eigene Vorräte und durch Lieferung der wirt-
schaftlichen Landesversorgung siehergestellt
werden. '

V J.2 Zz/.sw/iw(7i«/2ze/7 m/7 rfem fl/mr/esum/ /«>
w/mr/irt/z/zc/ie Z,<j/z7e.yvmo/gz//zg föffZJ
/()';• r//e 57c7zm/t7/zz/zg r/er fT/'.vo/'gi/zzg /m 77//-

/c ezYitv Ä>/'eg.ywz o //m a c /z « /ig
Gemäss Bundesgesetz über die wirtschaftliche
Landesversorgung sichert der Bund im Rahmen
der Gesamtverteidigung die Versorgung des
Landes mit lebenswichtigen Gütern und Dienst-
leistungen für den Fall einer mittelbaren oder
unmittelbaren Bedrohung des Landes durch
Krieg oder andere politische Einwirkungen. Ei-
ne Zusammenarbeit zwischen Armee und dem
nach diesem Gesetz für die gesamten Vorberei-
tungsmassnahmen verantwortlichen Bundes-
amt für wirtschaftliche Landesversorgung
(BWL) ist daher unbedingt erforderlich.

Grundsätzlich ist die Armee gehalten, die not-
wendige Menge an Treibstoffen in Armee-eige-
nen Anlagen zu lagern. Der vorhandene Lager-

räum genügt jedoch nicht, um die Bedürfnisse
der Armee für den Kriegs- und Neutralitäts-
schutzbedarf vollumfänglich abzudecken. Aus
diesem Grunde - zur Erhöhung der materiellen
Bereitschaft der Armee - wurde am 1. 3. 85 zwi-
sehen dem EMD, dem EJPD und dem EVD eine
Vereinbarung über den Bezug von Treibstoff
durch die Armee an zivilen öffentlichen Tank-
stellen und die Treibstofflieferungen an die Ar-
mee abgeschlossen.

4.J.J Lflgenz/zg

Um die lebenswichtigen Vorräte ausreichend
gegen Sabotage- und Kriegshandlungen zu
schützen, lagert der grösste Teil der Treibstoffe
der Armee in unterirdischen Anlagen (Unter-
flur- und Felsentank). Im Rahmen der finanziel-
len Möglichkeiten wurde selbstverständlich be-

rücksichtigt, den Tankraum möglichst nahe dem
voraussichtlichen Verbraucherstandort zu er-
stellen. Die unterirdische Lagerung hat zusätz-
lieh den Vorteil, dass die Lagerbedingungen ge-
radezu optimal sind. Dadurch altern die Produk-
te langsam und können ausserordentlich lange
gelagert werden. Dies ist allerdings nur möglich,
wenn bei der Beschaffung strikte darauf geach-
tet wird, dass nur gute Qualität - gemäss Ar-
meespezifikation - eingelagert wird.

Li.4 Spezze//e Ke/Viü7//zz.s.ye ;'m 5'c/im/er- und
Zfe /nYV) ,vw / / /e//)eze /c/z

Im Gegensatz zu den Treibstoffen sind für
Schmier- und Betriebsmittel Zce/'/ze Lze/en//zge/z
der wirtschaftlichen Landesversorgung im
Ernstfall vorgesehen (siehe Pt. 4.3.2) Sämtliche
nötigen Reserven für den Verteidigungs- und
Neutralitätsschutzfall müssen somit entweder
als Fertigprodukt oder als Grundprodukte für
die eigene Herstellung durch das OKK eingeht-
gert werden. Das Bedürfnis der Eigenproduk-
tion ergab sich aus den spezifischen Anforde-
rungen, die die Armee an die Produkte stellt. Da
diese Anforderungen im privaten Bereich keine
oder nur eine untergeordnete Rolle spielen, sind
die von der Armee nötigen Fertigprodukte im
freien Einkauf gar nicht erhältlich. Die beson-
ders verlangten Eigenschaften beziehen sich vor
allem auf /tz/zge Lage//ä'Zizg/cez7 (gute Lagerstabi-
lität), Zio/ie Ko//'ayzo/i,y.«7iiz/zUge/z.yc7i«//e/i,
g/<7e/z2>/é>/7ze/ir/e Q«tj//7ü7 über Jahre und A/eZz/Yze-

/ez'cZi.yezgezz5c/za//eri. Die Mehrbereichseigen-
Schäften sind nötig, um das Sortiment an
Schmier-und Betriebsmitteln für den Nach-
schub möglichst klein zu halten. So wird
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z. B. das durch das OKK gemischte HD-Moto-
renöl SAE 10W-30 auch als Hydrauliköl, als
Kompressorenöl und in automatischen Getrie-
ben verwendet. Mit gleichem Motorenöl kön-
nen zudem ca. 280 auf dem Markt erhältliche
Motoren-und Spezialöle verschiedener Liefe-
ranten abgedeckt werden. Ausserdem werden
die Produkte in normalisierte Gebinde abgefüllt
und im Einheitsharass (Inhalt 20 kg oder 20 Li-
ter in V2-, 1- oder 5-Liter-Behältern) gelagert und
transportiert.

Aus Gründen des Umweltschutzes, der Wirt-
schaftlichkeit und aus dem Willen heraus, mit
den Rohstoffen haushälterisch umzugehen, wer-
den sämtliche Gebinde (vom '/2-Liter-Kännchen
bis zum 200-kg-Fass) mehrfach wiederverwen-
det. Das Recycling wird hier schon seit Jahren
praktiziert. Neben den im Truppennachschub
vorhandenen Schmier- und Betriebsmitteln für
Motoren, Waffen und Geschütze und 30 Nach-
Schubartikeln (5 Treibstoffe, 8 Öle, 7 Fette, 10

Betriebsmittel) umfasst die Reservehaltung zu-
sätzlich Spezialprodukte für Übermittlungsge-
räte, für Festungsanlagen und Seilbahnen sowie
auch für die Rüstungsbetriebe.

<7.4 Sew/mr/io/h/«#
Die Bewirtschaftung der armeeigenen Vorräte
kann leider nicht, wie im zivilen Bereich, rein
nach kommerziellen Gesichtspunkten erfolgen.
Obschon auch wir dem Grundsatz «immer die
älteste Ware dem Verbrauch zuzuführen» nach-
zuleben anstreben, ist es bei gewissen Produk-
ten nicht möglich, diese innert nützlicher Frist
zu verbrauchen. Dies auch trotz dem Bundesbe-
schluss vom Jahr 1956, der gerade aus diesem
Grunde die gesamte Bundesverwaltung, der
PTT und der SBB dazu verpflichtet, ihren Treib-
stovffverbrauch beim OKK einzudecken. Da die
vorgeschriebene Kriegsreserve höher liegt als

der 1—2 jährige Friedensverbrauch, kann es vor-
kommen, dass gewisse Schmier- und Betriebs-
mittel, die in 1 I-/ 500 ml- bzw. 1 kg / 500 g-Be-
hältern-Dosen verpackt eingelagert waren, in
Fässer zu 55 1 / 180 kg umgefüllt werden müs-

sen, um in geeigneter Verpackungsform den Ver-
brauchern zur Verfügung gestellt werden zu
können. Bei den Treibstoffen muss in Ausnah-
metallen mangels Umsatz ein Austausch der
Ware über den zivilen Handel in die Wege gelei-
tet werden. Dies ist immer dann zwingend,
wenn die Lagerware die periodisch verschärften
Qualitätsanforderungen nicht mehr erfüllt und

in einem zeitlich begrenzten Rahmen dem Ver-
brauch zugeführt werden muss.
Ferner kann der normale Bewirtschaftungs-
rhythmus beeinflusst werden durch:

— Gesetzlich vorgeschriebene Reinigungsinter-
valle von Tanks

— Kontrolle von Tankinnenbeschichtungen und
Innenhüllen vor Ablauf der Garantiezeit (vor-
zeitige Entleerung von Tanks)

— Bauarbeiten und Sanierungen von Anlagen
für die Anpassung an die gültigen Gewässer-
Schutzvorschriften

— Wiederholungskurse von grösseren Armee-
Verbänden (Übernahme von Depots)

7.J Zo///A7e 7rr76.sfo//(?

Alle flüssigen Treibstoffe (Benzine, Dieseltreib-
stoff, Flugpetroleum) können durch das OKK
zollfrei eingekauft werden. Die Lagerung und
der Verbrauch unterstehen jedoch der Kontrolle
durch die Oberzolldirektion (OZD), deren Vor-
Schriften im sog. Zollregulativ zusammengefasst
sind. Das OKK hat eine detaillierte Warenbuch-
haltung über Eingang, Bestand und Verbrauch
der zollfreien Produkte zu führen und der OZD
monatlich Bericht zu erstatten.
Die zollfreien Treibstoffe dürfen nur durch die
Armee, die militärischen und zivilen Dienststel-
len des Bundes und ausschliesslich zu folgenden
dienstlichen Zwecken verwendet werden:

a) zu motorischen Zwecken

b) zu Reinigungs-, Leucht- und Kochzwecken

c) zu Heizzwecken, aber ««r dann, wenn die
Truppe die Produkte in den im Korpsmaterial
zugeteilten mobilen Heizapparaten verwen-
det.

Die aus Umsatzgründen aus Beständen der Ar-
mee an die PTT und SBB abgegebenen Treib-
Stoffe werden je nach Verwendungszweck zoll-
pflichtig. Die Nachverzollung dieser Treibstoffe
erfolgt direkt durch die PTT und SBB.

Auf Grund einer generellen Bewilligung der
OZD haben auch militärische Vereine und Ver-
bände für ihre ausserdienstlichen Ausbildungs-
kurse Anrecht auf zollfreie Treibstoffe aus Ar-
meebeständen. Das gleiche gilt für Kurse und
Anlässe zur sportlichen Ertüchtigung der Ju-
gend im Rahmen von «Jugend und Sport».

Alle Abgaben an kantonale Dienststellen, Ge-
meinden oder private Bezüger dürfen nur gegen
spezielle Bewilligung der OZD erfolgen und
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müssen zu den normalen Zollansätzen nachver-
zollt werden. Aus diesem Grunde ist es auch der
Truppe untersagt, aus ihren Beständen Treib-
stofTe an einen der genannten Verbraucher ab-

zugeben. Dies darf nur in Spezialfällen nach vor-
heriger Verständigung der Sektion Betriebsstoff
fe des OKK und Bewilligung durch die OZD ge-
schehen, wobei die Rechnungsstellung aus-
schliesslich durch die Sektion Betriebsstoffe zu
erfolgen hat, die auch für die Nachverzollung
verantwortlich ist.

Im Gegensatz zu den (lüssigen Treibstoffen ge-
niessen Schmiermittel sowie alle übrigen, für
den Betrieb von Fahrzeugen und Flugzeugen
notwendigen Hilfsmittel, auch bei Verwendung
durch die Truppe und die Bundesdienststellen,
keine Zollfreiheit. Diese Produkte werden be-
reits verzollt eingekauft.

4.6 £>/> 7fe/6.s7(V/körtr/«geA///en/Aig

Z/e/sefzung

Die Armee will durch die begrenzte Zuteilung
von Treibstoffen an alle Stäbe und Einheiten
und an sämtliche Schulen und Kurse einen Bei-
trag zum Sparen und zur Schonung der Umwelt
leisten. Aus diesem Grunde wurde die im Jahre
1974 im Zusammenhang mit der internationalen
Ölkrise eingeführten Treibstoff-Kontingentie-
rung beibehalten.

G/nzid/age

Nach den Weisungen des Eidg. Militärdeparte-
mentes über die sparsame Energieverwendung
in der Armee, der Verwaltung und den Betrie-
Ben vom 3. Juli 1989 legt der Leistungsstab pe-
riodisch die jährliche Gesamtmenge an Treib-
Stoffen für die Armee fest.

Zurer/ung

Die Treibstoffkontingente werden durch das
ÖKK jährlich berechnet und den Armeekorps
und Flieger- und Fliegerabwehrtruppen (für
WK/EK-Truppen) sowie dem Ausbildungschef
(für Schulen und Kurse) zugeteilt. Die Kom-
Mandanten der Armeekorps, der Flieger- und
Fliegerabwehrtruppen und der Ausbildungs-
chef teilen die Kontingente an ihre Truppenver-
bände auf.

Die Festlegung der Kontingente erfolgt auf der
Basis des Verbrauchs im Jahre 1973 und derseit-
ber geänderten Fahrzeugzuteilung sowie der Art
des Dienstes und den besonderen Bedürfnissen
der Truppe. Die Nichtausschöpfung des Kontin-

gentes hat keine Auswirkungen auf die Zutei-
lung im folgenden Jahr. Sparsamer Verbrauch
wird also nicht bestraft.

£7«/;a/m«g r/er Afont/ngenre

Die Einhaltung der Kontingente ist bei derTrup-
pe auf allen hierarchischen Eibenen sowie durch
die Bundesämter zu überwachen.

Als letztes Glied der Überwachungskette prüft
das OKK die «Ausweise über den Treibstoffver-
brauch der Motorfahrzeuge und Aggregate»
(Form 17.50) anhand der Betriebsstoff- und Ge-
bindekontrollen und den von der Truppe ausge-
stellten Gutscheinen beziehungsweise mit Quit-
tung belegten Treibstoffbezügen an Selbstbe-
dienungs-Tankautomaten.

Aufgrund der Meldungen dermilitärischen Stel-
len und Verwaltungen über den Treibstoffver-
brauch ihrer Verbände beziehungsweise ihrer
Schulen und Kurse sowie anhand der Angaben
aus den Abrechnungen der OKK-Tankstellen er-
stellt das Oberkriegskommissariat bis Ende
März des folgenden Jahres die Zusammenstel-
lung über den Treibstoffverbrauch der Armee,
getrennt nach WK/EK und RS/KS.

4.7 7èc/iw»sc/ter t/rt/er/w/t r/er /Je/r/eiss/p#-
r/rt/ngeri

Nach dem Bau einer Betriebsstoffanlage muss
darauf geachtet werden, dass die Werterhaltung
der Bausubstanz und damit die Kriegsbereit-
schaft der Anlage jederzeit sichergestellt ist.
Aus dieser Forderung ergeben sich folgende
Aufgaben, die von der Sektion Bau und Technik
im wesentlichen wahrgenommen werden.

Die hier kurz aufgeführten Massnahmen sollen
dazu beitragen, dass die Betriebsstoff-Versor-

gung der Armee ab den Basisanlagen jederzeit
sichergestellt werden kann.

4.7./ ßer//enwwg.s- <//ir/ BfmMrtgsvom4!r///ert

Der Umgang mit flüssigen Brenn- und Treibstof-
fen birgt für den Menschen, die Anlagen und die
Umwelt gewisse Gefahren in sich. Um Schaden

zu vermeiden, ist richtiges und überlegtes Elan-
dein von elementarer Wichtigkeit. Zu diesem
Zwecke wurden für Tankanlagen Vorschriften
über Betrieb, Wartung und Unterhalt von Tank-
anlagen ausgearbeitet, die durch das Bedie-
nungspersonal und örtliche Verwaltung streng
zu befolgen sind.

4.7.2 /fus/u/r/ung c/c.v //ce/ ; cm/«g.y/r er.yo n« /.y

Das Bedienungspersonal von Tankanlagen wird
in zentralen einwöchigen Kursen unter der Lei-
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tung der Sektion Bau und Technik ausgebildet,
wobei das Kursziel recht hoch gesteckt ist, um-
fasst dieses doch:

— Kenntnisse über die vorhandenen Mittel, d.h.

Installationen, Umschlagsgeräte, Transport-
einrichtungen und deren Handhabung

— Zuverlässige und sichere Durchführung des

Betriebsstoff-Umschlages sowie der War-

tungs- und Unterhaltsarbeiten

— Anwendung der Schutz- und Sicherheits-
massnahmen

Zur Wiederauffrischung und Vertiefung der er-
worbenen Kenntnisse werden dann im Abstand
von jeweils 5 Jahren dreitägige Wiederholungs-
und Weiterbildungskurse für das Bedienungs-
personal durchgeführt. So kann sichergestellt
werden, dass auch Neuerungen, Erkenntnisse
usw. wieder frisch verarbeitet werden können.

</.7.J // e fr/ffAy />/ eLt /o« ff zi

Zur Überwachung des Anlagezustandes werden
die Betriebsstoff-Tankanlagen periodisch von
Inspektoren der Sektion Bau und Technik über-
prüft. Neben dem Anlagenzustand werden die
Lagerbestände sowie die Funktion der einge-
bauten Sicherheits- und Alarminstallationen
gründlich kontrolliert. Zudem wird während
diesen Inspektionen der Ausbildungsstand des

Bedienungspersonals überprüft, was dann wie-
der Auswirkungen auf die Ausbildungskurse
hat.

5. Die Versorgung der Armee

Damit im entscheidenden Falle die Fahrzeuge
nicht still stehen, Aggregate die notwendige
Energie liefern, Waffen in ihrem Einsatz nicht
versagen, ist es nötig, die richtigen Betriebsstof-
fe in der richtigen Menge und Qualität am richti-
gen Ort und zur richtigen Zeit zur Verfügung zu
haben. Dass dies reibungslos klappt, dafür sind
verschiedene Organe bei den Truppen und For-

mationen im Bereich der Basis (Versorgungsre-
giment [Vsg Rgt]) verantwortlich.

5. / 7h/ppff

5.7./ /V/wonff//ff

In den Stäben und Einheiten werden die Aufga-
ben im Betriebsstoffdienst (Betrst D) durch die
Vertreter des Kommissariatsdienstes übernom-
men.

Quartiermeister: überwacht die Arbeiten im
Betrst D

Fourier: - beschafft und versorgt die
Einheit mit Betriebsstoffen

- ist verantwortlich für die
zweckmässige Lagerung
der Betriebsstoffe

- überwacht die Arbeiten des

Betriebsstoffverwalter

- erstellt Betriebsstoff- und
Gebindekontrolle

Der Küchenchef füllt den Benzinver-
gaserbrenner mit Betriebsstoff,
Benzin bleifreil
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Betriebsstoffabgabestelle für Kleinverbraucher ab Basisversorgungsplatz (BVP)

Betriebsstoff- — übernimmt die Betriebs-
Verwalter: Stoffe

— richtet das Betriebsstoffma-
gazin ein und verwaltet die
Betriebsstoffe

- gibt die Betriebsstoffe an
Verbraucher ab

5-2 ßr/.y/'.v

-^•2./ Twmaf/o/ie/z

Der Betriebsstoffdienst in der Armee wird bis
zur Übergabe an die Truppe sichergestellt durch
die

(Betrst Kp) der Versorgungsbataillone (Vsg Bat)
und die

öethe6.?s fo#i/? ez/'zz / /'s /er/zi/ge

(Betrst Spez Z) der Stabskompanie im Vsg Rgt

D/e Öe/hc7/.«7q// V/;;

~ übernimmt die armeeigene Betriebsstoffanla-
ge und verwaltet deren Vorräte

— organisiert Betriebsstoff-Abgabestellen auf
den Basisversorgungsplätzen oder/und be-

treibt spezielle BetriebsstoffversorgungspUit-
ze

- stellt die Vsg an Betriebsstoffen für die me-
chanisierten Formation sicher

- stellt mit Depotmannschaften die Abgabebe-
reitschaft auf den zivilen Tankanlagen sicher

- stellt mit Tankwagen und Anhängern Treib-

Stofftransporte sicher

Der ßehsf 5/>ez Z:

unterstützt die Betrst Kp durch den Einsatz der

— Löschequipe bei der Bekämpfung von Mine-
ralölbränden; die notwendige Kriegsreserve
an Löschschaumextrakt ist in den einzelnen
Räumen der Vsg Rgt eingelagert

— Ölwehrequipe bei Ölwehrunfällen

— Reparaturequipen bei der Behebung von
Schäden an Tankanlagen oder Tankstellen,
insbesondere auch bei Ausfall der Netzstrom-
Versorgung im privaten Bereich

5J Lmo/gu/zg /m Â>/'egjyw oZ> z/mrzc/z//7zg.y-/rz//

JJ. / Gn/rir/fli/sn'/jrt/flg r/er 7h/////e

Bei einer Allgemeinen Kriegsmobilmachung
(AKMob) übernimmt jede Einheit auf ihrem
Korpssammelplatz ihre Grundausrüstung an
Betriebsstoffen. Diese setzt sich zusammen aus
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Abfüllen der Kanister ab Zisterne durch Betriebsstoffspezialisten der Versorgungstruppen

— dem vollen Tankinhalt der Fahrzeuge, der Ge-
räte und teilweise der Aggregate

— eine festgelegte Anzahl von Treibstoff-Kani-
stern zu 20 1 - vom Zeughaus gefüllt oder
durch die Truppe noch zu füllen — die mit
dem übrigen Korpsmaterial übernommen
wird, sowie

— einem Sortiment an Schmier- und Betriebs-
mittein

5.3././ Fr.yutz

Die Grundausrüstung ist stets auf dem befohle-
nen Stand zu halten. Der laufende Verbrauch ist
daher regelmässig zu ersetzen. Der Ersatz von
Betriebsstoffen erfolgt, von Ausnahmen der me-
chansierten Formationen abgesehen, grundsätz-
lieh nach dem Holprinzip und geschieht beim
Treibstoffdurch den Austausch leerer gegen vol-
1er Kanister.

5.3.2 A//7fe/ rfer ßas/5

Bei einer Allgemeinen Kriegsmobilmachung
übernimmt die Betrst Kp die armeeigenen Be-

triebsstoffanlagen in ihrem Raum. Zur Versor-

gung der Truppe verfügt sie über

— Treibstoffe in der armeeigenen Tankanlage

— Schmier- und Betriebsmittellager

— Treibstofflieferungen der wirtschaftlichen
Landesversorgung (PIENO UNO, siehe Pt

5.3.3)

5.3.2.7 fofl/z
Im Rahmen des aktuellen durch den Bundesrat
beschlossenen Bewirtschaftungssystems für
Treibstoffe (Kontingentierung oder Rationie-
rung) ist es Aufgabe des OKK, vom BWL den Er-
satz von PIENO-Lieferungen zu veranlassen
oder Treibstoffe zu beschaffen, damit der laufen-
de Bedarf aus den Armeetankanlagen ersetzt
werden kann.

5.3.2 L/'e/èwieflge« vo« ßenz/« ««</ D/eve/ /«
AT.v.ye/wwtffvf zww £Vste//en 3er Ar/'egs-

tere/fsc/ta/f (7VF7VO)

Unter dem Begriff PIENO (tare il pieno) sind
folgende Treibstofflieferungen der wirtschaftli-
chen Landesversorgung im Falle einer Allge-
meinen Kriegsmobilmachung vorgesehen:

PIENO ZERO

Diese Aktion bezweckt das vollständige Aufful-
len der Armeetankanlagen, die in normalen Be-

Wirtschaftungszeiten aus verschiedenen zwin-
genden Gründen im Durchschnitt einen Füll-
grad von ca. 85% aufweisen.

260 Der Fourier 7/91



Abfülleinrichtung ab Eisenbahn-
zisterne in Kanister.

— Die Maximalmenge der durch die Wirtschaft-
liehe Landesversorgung zu liefernde Menge
an Benzin und Diesel ist festgelegt

— Die Bestimmungsstationen werden erst ab

Ablauf durch das OKK bezeichnet

— Der Transport erfolgt durch Kesselwagen des

Lieferanten
— Der Entseheid zur Auslösung liegt beim Ge-

neralstabschef (Antrag OKK)

PIENO UNO

Diese Aktion umfasst Benzin- und Dieselliefe-

rungen zu Gunsten der Betrst Formationen
für den ersten Bedarf der Basisversorgungs-
räume

— Die Mengen an Benzin und Diesel sind fest-

gelegt
— Der Transport erfolgt mit Kesselwagen des

WL
— Die Bestimmungsstationen sind bereits fest-

gelegt

PIENO DUE
Uiese Aktion umfasst Benzin- und Dieselliefe-
rungen für mechanisierte Formationen zur Bil-
dung von Depots.
— Die Mengen an Benzin und Diesel sind fest-

gelegt
— Der Transport erfolgt mit Kesselwagen der

WL
— Die Bestimmungsstationen sind bereits fest-

gelegt

Die Aktionen PIENO UNO und DUE können
kurz vor einer AKMob durch den Generalstabs-
chef auf Antrag des OKK ausgelöst werden. Bei
einer AKMob sind PIENO UNO und DUE auto-
matisch ausgelöst.

J.J.4 /fW«<//(/er kLrrorg»/!#

JJ.T / Pmorgung a//er Truppen
fo/jne mec/iun/i/erfe /w/uuf/onenj

Im AKMob-Fall hat sich die Truppe (ohne mech
Fo) bis auf weiteren Befehl mit Treibstoffen ab

z/W/en 7un/c.yfe//en in ihrem Einsatzraum zu ver-
sorgen. Die Zuweisung der Tankstelle erfolgt
durch den Gemeinde-Vertreter der wirtschaftli-
chen Landesversorgung.

Der Bezug ab zivilen öffentlichen Tankstellen
hat wie folgt zu erfolgen:

— Für laufende Fassungen bei der gleichen
Tankstelle ist pro Bezug ein Gutschein Form
17.31 abzugeben. Gestützt auf die Weisungen
des Bundesamt für Wirtschaftliche Landes-

Versorgung haben die Treibstofflieferanten
bei einer Rationierung eine «Treibstoffkon-
trolle» zu Führen. Jeder Abnehmer (bei der
Truppe: Betriebsstoffverwalter oder Motor-
fahrer) hat den Warenbezug auf dieser Kon-
trolle durch Anbringen seiner Unterschrift zu
bestätigen.

- Die Bezüge sind wie üblich laufend bei der
Betriebsstoff- und Gebindekontrolle Form
17.30 und gleichzeitig auf der Rückseite des

Form 17.38 «Rechnungen für Treibstoffbezü-
ge bei Selbstsorge» einzutragen.
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Dieses Formular wurde ausdrücklich für die
Fassungen von Betriebsstoffen ab zivilen
Tankstellen im aktiven Dienst geschaffen.
Das Formular ist bereits heute im Kriegsfor-
mularpaket und steht somit bei Kriegsmobil-
machung zur Verfügung der Truppe (siehe
Abbildung).

— Am Ende der Bezugs- oder Soldperiode ist die

Rechnung (Vorderseite des Form 17.38) zu er-
stellen und diese, wie alte übrigen, bar oder

per Postanweisung gegen Rückgabe der Gut-
scheine zu bezahlen.

Obschon die Armee grundsätzlich Anrecht
auf die Verwendung von zollfreien Treibstof-
fen hat, ist dem Lieferanten zu Lasten der
Dienstkasse der volle Säulenpreis zu bezah-
len. Das OKK wird die Zollrückerstattungen
mit der Oberzolldirektion regeln.

- Für einmalige Fassungen bei einzelnen Tank-

stellen kann der Bezug direkt auf der Vorder-
seite des Form 17.38 eingetragen werden. Die

übrigen administrativen Arbeiten über diese

Fassungen erfolgen wie oben erwähnt.

Das Auffüllen der Tankstellen ist Aufgabe der
wirtschaftlichen Landesversorgung. Sie kann al-

lenfalls die Mithilfe der Betrst Kp - nämlich
Zurverfügungstellung von Tankwagen und Fah-

rer — verlangen.

Ist die Versorgung an zivilen Tankstellen nicht

möglich, kann die Truppe ihren Nachschub über

Basisversorgungsplatz sicherstellen. Der Ersatz

von Schmier- und Betriebsmittel erfolgt immer
über den truppeneigenen Nachschub über dem

BVP.

Umschlagplatz von Eisenbahnzisterne in Kanister mit feldmässiger Abfülleinrichtung durch Angehörige der Panzer-

Dienst-Kompanie (mech Formationen). Fotos: OKK
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Flnlragunq der täglichen Bezug« ' Inscription des livraisons journalières / Iscililone deile forroiuze giomahere

Bezugsdalum
Dale de livuison
Oala della lornilura

Noimalbenzin
Benzin« noimale
Benzina noimale

Supeibentm
Benzin« super
Benzma super

Beinbenzm

Benzine pure
Oenzlna pura

Dieseltreibstoff
Carburant diesel

Carburante diesel

Petrol

Pinole
Petiolio

Für Fassungen ab zivilen
Tankstellen im aktiven
Dienst
(siehe Ziffer 5. 3. 4. 1)

SClIWUZf HiSCIlt ARMH

*nu(t suiSSt
(SCHCl10 SV1ZKRO

I tcfeianl Name / Firma
Fournisseur Nom ' Maison
Foinilore Cognome ' Dilta _

Rechnung lür Treibsloflbeeuge bei Selbstsorge

Factura de carburants achetés dans le commerce
(recours aux ressources)

Conto per carburanti acquistali net commercio
(acquislo libero)

Beleg Nr

Pièce Nu

Pezza No

Pl.; Wohnort

NPA Domicile
NPA Domicilio

Die BozOgo sind pro Gutschein (Kolon-
ne 2) auf die Betriebsstoff- und Gebinde-
kontrollo (Form 17.30) zu Obertragen.

Bei Inufondon Fossungen ist je Bezug ein
Gutschein Form 17.31 abzugeben. Am
Endo der Abrochnungsporiode oder
Dienstondo ist die Rochnung (Vorderseite
diosos Form) gogon Bückgabo der Gut-
scheino zu bezahlen.

Bei oinor vorfügton Treibstoffrationierung
hat die Truppe, gostützt auf die bostohon
den Weisungon der Kriegswirtschaft, den
Bezug auf der durch don Lioforenten zu
'Ohrenden „Troibstoffkontrollo" unter-
schriftlich zu bostfttigen.

Produkt / Produit / Prodotto

Normalbenzin/Benzine normale/Benzina normale

Totalbezug Liter
Total litres
Totale lilfl

Preis Rp/ liier
Prix cl /litre
Piezzo cent/lltro

4 Beirag
Montant
Impoilo

Superberuin/Benzine super/Benzina super

Roinbenzin/ Benzine puro/Bonzina pura

Dieseltreibstoff / Carburant diesel /Carburante diesel

Petrol / Pétrole / Petrolio

Oatum
Dale
Dali

Begiündung
Motil
Giustlllcazioœ

Erhalten (Stempel und Unterschritt des Lieferanten)
Acquitté (Timbre el signature du louinisseur)
fllcevuto (Bollo e lirma del fornltor«)

Oie Richitgheil bescheinigt
Certifié exact
Ceitilicata l'esaltezza
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5.5.4.2 Km'o/•£««£ 4er A/ec'/jan/s/e/Ye«

Fbrmar/'o/ie/)

Bei den mechanisierten Formationen vereinbart
der Chef des Betriebsstoffzuges die Art und
Weise der Versorgung. Dabei sind grundsätzlich
vier Versorgungsarten möglich, nämlich

a) der Betriebsstoffzug versorgt sich, zusammen
mit der Betriebsstoffkp, ab Kesselwagen auf
einer Bahnstation (Treibstofflieferung der
wirtschaftlichen Landesversorgung, siehe Pt

4.3.2)

b) dem Betriebsstoffzug wird der Treibstoff mit
Tankwagen und Anhänger zugeführt

c) dem Betriebsstoffzug wird eine Armeetank-
anlage zugewiesen, auf die er direkt basieren
kann

d) der Betriebsstoffzug versorgt sich auf dem
Basisversorgungsplatz, wo möglicherweise

eine spezielle Abgabestelle für Grossver-
braucher eingerichtet wird.

(siehe Abbildung)

È
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Vso Mcch Fo

Sie lesen im nächsten <Der Fourier»

Im August enthält die neuste Ausgabe des «Der
Fourier» einige Gedanken zum Umweltschutz
in der Armee. Ökologische und umweltschütze-
rische Fragen gehören ja heute zum zivilen All-
tag. Wie ist dies in unserer Armee geregelt? Ge-
hören die Begriffe Recycling und (getrennte)
Abfallbeseitigung nicht nur zum Sprachge-
brauch, sondern werden diese auch aktiv beher-
zigt?

Nebst dem beschriebenen Schwerpunktbeitrag
haben wir den zweiten Teil der Fragen der Wett-
kämpfe vom 27. 4. 91 zur Publikation vorgese-
hen. Ein Testlauf lohnt sich, auch wenn man
nicht dabei war. Ausserdienstliche Weiterbil-
dung im militärischen Bereich ist jederzeit sinn-
voll.

Selbstverständlich hält die «Sommerferien-Aus-
gäbe» noch weitere aktuelle und interessante
Beiträge für unsere Leserinnen und Leser bereit.

Termine

5.-21. Juli OK/KSF: Berner Kantonalschützenfest Langenthal

7. Juli Tr Ver Unterwaiden: Bergschiessen Glaubenberg

16.-19. Juli Stab GA: Internationaler 4-Tage-Marsch Nijmegen NL

2.-7. August Ostschweizer MG: Marsch durch die ganze Schweiz ab Diessenhofen

10. August SLOG: Military Ironman Wangen a. d. Aare

17. August KUOV TG: Sternmarsch SG/AR, TG, ZH/SFI Ziel: Hörnli
18. August Aargauischer Wehrsporttag Schöftland

24./25. August OVOG: Gebirgsübung
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